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«Die Saftif, ad), baS fpür' icb jefct,
«Die macht fo fürchterlich fdjlau,
«Daß ich fürwahr gu guter Sefct
'Dem grettnb felbft nidjt mehr trau.

«Die Srigabenfcbule oerfteh' icb gut
Unb madje barin waS man will —
«Doch wenn man nach 'waS fragen thut,
©teht ber Serftanb mir ftitt!

Sm SJtarfchbienft übte ich weiblich mid),
-EBar auch fchon oft auf ber «EBadjt —
lEBenn id) gum tjolben ©chäfcdjen fchtidj
^ab1 ftetS ich Selbes gemacht.

Son ©d)angen lieb' ich nur Eine Art —
Hab' manche im Sehen erftürmt —
«Doch wenn idj abgefchtagen warb
®ar teuftifch mich ergürnt!

«Die Stehfunft, fcie lieb ich gar fehr,
©ie ftrengt mir ben Kopf nicht fo an
«Dafür wirb'S aber oft mehr uub mehr
An anbern Drten gar warm.

3cfct, liebe Kam'rabep, itjr ©ebenen üon
Seht wobt, gefdjieben muß fein —
«Doch hoffen wir atte, baß ©öttin gortmv
Einft friebtidj uns wieber oerein'.

Sbun,

HPie ßommtflton für ilnterfucfjung

ber ©bfteme Pon §intetlafcung für ba* Snfan*
fetiegette^t anfcenbbat

war üergangenen 12. unb 13. Suni in Aarau üer*

fammett, um bie bereits eingegangenen SJtobette ei*

ner genauen Unterfucbung gu unterwerfen. «Diefe

Unterfucbung befchränfte ftch auf gwei ©ewetjre nad)
bem Sinbner'fchen ©üftem, o$n fcem Erfinber felbft
in beffen -EBcrfftätte in Hamburg gearbeitet, unb auf
gwei 3ünfcnabefgewetjre nach pfeußifebem ©üftem unfc

Kaliber nnb mit fcen üon fcen Herrn «Dörfd) nnfc

Saumgartner angebrachten Abänberungen.
«Die ©ewebre nad) Sinfcncr'fdjem ©Aftern haben

feine günftigen Stefultate geliefert, WaS üon fcer man*
gelhaften Eonftruftion fcer beweglichen Kammer her*
rühren mag, fo fcaß fcie Kommiffton nach fcem auf
fcie «Diftang oon 300 Schritten fo wenig befriefcigen*
fcen Erfolge beftimmt hat, fcie Serfudje mit fcemfel*
ben nicht mehr weiter $u betreiben, um fo mehr atS
fcie Safcfchnettigfeh gegenüber fcem gewöhnlichen ©e*
wehr mit Safcung fcurd) fcie SJtünbung nur um we=

uigeS bebeutenber ift.
«Die mit ben 3ünbnabelgewebren erlangten Stefuf*

täte fönnen als fehr günftig augefetjen Werb«n. Ei*
neS fciefer ©ewebre war ein furger ©tufcer mit Hau*
bajonet, DaS anbere ein längeres Snfanteriegewehr.

«Die SJtunhion, Deren man ftd) bebie'nte, war bte

preußifdje Drbonnang^SJtunition.
SiS auf 1000 ©ebritte fann man bie Srefffähig*

feit als eine fehr gute begeichnen, befon berS feboß ber

©tufcer oorjüglid); bie glugbatjn ift, wie fchon be*

fannt, nicht fo flach wie jene beS neuen Snfanterie*
©ewefjrS, waS natürlich auf bie Höbenabwetcbungen
bei großen Entfernungen oon Einfluß ift; bie ©ei*
tenabweidjungen waren bagegen fehr gering. «Die

Hanbfjabung ber «EBaffe ift einfach unb teidjt; gu
oerfebtebenen SJtalen würben mehr fcenn 150 ©djüffe
rafdj nach einanber abgefeuert, ohne baß eine Stei*

nigung notbwenbig gewefen ofcer baß bk Hanblja*
bung bebeutenb febwieriger geworben wäre. -Der

gange SJtcdjaniSmuS fcer «EBaffe ift überhaupt cinfad)
unb folib, ba mit biefen ©ewefjren im Sertattf oott
gwei Sagen 5 bis 600 ©djüffe auS jebem gefchoffen
worben ftnb, ohne baff bie geringfte Steparatur nottj*
wenbig geworben unb überhaupt ohne baß bie Se*
ftanbttjeile irgeub wie gelitten gu haben fdjienen.
(-Eßic üiel ©cbüffe barf man mit unfern ©ewetjren
fdjießen, beoor baS Kamin ausgebohrt werben muß?)
«Die ©djnettigfeit fceS geuerS mit Diefem ©üftem ift
unbeftrehbar; eS würben üon einem tüchtigen, aber

in ber Hanfcbabung biefer -EBaffe ungeübten ©cbü*

fcen, ba er fciefe gum erften SJtate gebraucht, in fünf
SJtinuten 24 ©cbüffe gefchoffen, woüon 20 bie ge*

wohnliche Drbonnangfcbeibe oon 6' Duabrat trafen
uttb barunter fcie Hälfte bie SJtannSfigur.

ßreiefdjtetben bte eibg. jntlitftrbepartentente

an bte illilitftrbeljorben ber Kantone.

(Som *5. Sttni 1865.)

Sit.! Stad) einer begügltdjen ©d)lußrahme beS

SunbeSratheS fott für bk ©enicftabSafpirartten für
bie 3«fwnft ein anberer Unterrichtsgang befotgt wer*
ben, als bieS bisher ber galt war. SEBätjrenfc nättt*

tid) bie ©enieftabSafpiranten bisher in ber Siegel in
ber I. Klaffe eine Sontonnier*Stefrutenfchule unb in
ber IL bie Eentralfcbule gu beftetjen b^ken, fotten

fie in 3ufunft atS Afpiranten I. Klaffe eine -Pon*

tonnier* unfc eine ©appmrfdjule fcurdjmadjen unb

nachher als Afpiranten II. Klaffe noch für eine feft*
guftettenDe «Dauer in fcie Eentralfcbule berufen wer*
ben. «Daburdj beabftchtigt man ben jungen Seuten

bie ©elegenheit gu gehen, üon üornetjerein fowobt im
«Porttonnier* als im ©appeurbienfte ftch auSgubilben

unb im Umgang mit ben Sruppen beiber «EBaffen

oertraut gu machen.

«Damit nun biefe Abänberttng mit 1866 üoüftän*

big in Kraft treten fann, ift erforberlidj, baß ber

«Dienft ber ©enieftabSafpiranten biefeS Sabr befon*

berS regtirt werbe, weßtjatb unS ber StmbeSrattj er*

mächtigt hat, bie Afpiranten I. Klaffe, wetdje bie fo

eben beenfcigte «Pontottnier*Stefrtttenfchiite befudjt tja*
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Die Taktik, ach, das spür' ick jetzt,
Die macht so fürchterlich schlau,
Daß ich fürwahr zu guter Letzt
Dem Freund selbst nicht mehr trau.

Die Brigadenschule versteh' ich gut
Und mache darin was mau will —
Doch wenn man nach 'was fragen thut,
Steht der Verstand mir still!

Im Marschdienst übte ich weidlich mich,
War auch schou oft auf der Wacht —
Wenn ich zum holden Schätzchen schlich

Hab' stets ich Beides gemacht.

Von Schanzen lieb' ich nur Eine Art —
Hab' manche im Leben erstürmt —
Doch wenn ich abgeschlagen ward
Gar teuflisch mich erzürnt!

Die Reitkunst, die lieb ich gar sehr,

Sie strengt mir den Kopf nicht so an
Dafür wird's aber oft mehr nnd mehr
An andern Orten gar warm.

Jctzt, liebe Kam'raden, ihr Schönen von
Lebt wohl, geschieden muß sein —
Doch hoffen wir alle, daß Göttin Fortun
Einst friedlich uns wieder verein'.

Thun,

Vie Kommifston für Untersuchung

der Systeme von Hinterladung für has Jnfnn>

teriegewehr anwendbar

war vergangenen 12. und 13. Juni in Aarau
versammelt, um die bereits eingegangenen Modelle
einer genanen Untersuchung zu unterwerfen. Diese

Untersuchung beschränkte sich auf zwei Gewehre nach
dem Lindner'schen System, vHN dem Erfinder selbst

in dessen Wcrkstätte in Hamburg gearbeitet, und auf
zwci Zündnadelgewehre nach preußischem System und
Kaliber und mit den von den Herrn Dorsch und

Baumgartner «gebrachten Abänderungen.
Die Gewehre nach Lindncr'schem System haben

keine günstigen Resultate geliefert, was von der

mangelhaften Construktion der beweglichen Kammer
herrühren mag, so daß die Kommission nach dem auf
die Distanz von 300 Schritten so wenig befriedigen
den Erfolge bestimmt hat, die Versuche mit dcmscl
ben nicht mehr weiter zu betreiben, um so mehr als
die Ladschnelligkeit gegenüber dem gewöhnlich?«
Gewehr mit Ladung durch die Mündung nur um we

niges bedeutender ist.
Die mit den Zündnadelgewchren erlangten Resul

tate können als sehr günstig angesehen werdcn. Eines

dieser Gewehre war ein kurzer Stutzer mit Hau-
bajonet, das andere ein längeres Jnfanteriegewehr.

Die Munition, deren man sich bediente, war die

preußische Ordonnanz-Muuition.
Bis auf 1000 Schritte kann man die Trefffähigkeit

als eine fehr gute bezeichnen, besonders schoß der

Stutzer vorzüglich; die Flugbahn ist, wie schon

bekannt, nicht so flach wie jene des neuen Infanterie-
Gewehrs, was natürlich auf die Höhenabweichungen
bei großen Entfernungen von Einfluß ist; die

Seitenabweichungen waren dagegen sehr gering. Die
Handhabung der Waffe ist einfach und leicht; zu
verschiedenen Malen wurdcn mehr denn 150 Schüsse

rasch nach einander abgefeuert, ohne daß eine

Reinigung nothwendig gewesen oder daß die Handhabung

bedeutend schwieriger geworden wäre. Der
ganze Mechanismus der Waffe ist überhaupt cinfach
und solid, da mit diesen Gewehren im Verlauf von
zwei Tagen 5 bis 600 Schüsse aus jedem geschossen

worden sind, ohne daß die geringste Reparatur
nothwendig gewordcn und überhaupt ohne daß die

Bestandtheile irgend wie gelitten zu haben schienen.

(Wie viel Schüsse darf man mit unsern Gewehren
schießen, bevor das Kamin ausgebohrt werden muß?)
Die Schnelligkeit des Feucrs mit dicscm System ist

unbestreitbar; es wurden von einem tüchtigen, aber

in der Handhabung dieser Waffe Ungeübten Schützen,

da er diese zum ersten Male gebraucht, in fünf
Minuten 24 Schüsse geschossen, wovon 20 die

gewöhnliche Ordonnanzscheibe von 6" Quadrat trafen
und darunter die Hälfte die Mannsfigur.

Kreisschreiben des eidg. Militärdepartements

an die Militärbehörden der Kantone.

(Vom 15. Juni 1865.)

Tit.! Nach einer bezüglichen Schlußnahme des

Bundesrathes soll für die Geniestabsaspiranten für
die Zukunft ein anderer Unterrichtsgang befolgt werden,

als dies bishcr der Fall war. Während nämlich

die Geniestabsaspiranten bisher in der Regcl in
der I. Klasse eine Pontonnier-Rekrutenschule und in
der II. die Ccntralschule zu besteheu hattcn, sotten

sie in Zukunft als Aspirauteu I. Klasse eine

Pontonnier- und eine Sappeurschule durchmachen und

nachher als Aspiranten II. Klasse nock für eine

festzustellende Dauer in die Centralschule berufen werden.

Dadurch beabsichtigt man den jungen Leuten

die Gelegenheit zu geben, von vorneherein sowohl im

Pontonnier- als im Sappeurdienste sich auszubilden
und im Umgang mit den Truppen beider'Waffen
vertraut zu machen.

Damit nun diese Abänderung mit 1866 vollständig

in Kraft treten kann, ist erforderlich, daß der

Dienst der Geniestabsaspiranten dieses Jahr besonders

reglirt werde, weßhalb uns der Bundesrath
ermächtigt hat, die Aspiranten I. Klasse, welche die so

eben beendigte Pontonnier-Rekrutenschule besucht ha-
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ben, tu bte bießjätjrige ©appeurfdjute itt Sbun ein*|
guberufen, fo baß biefelben uädjfteS Sabr bie Een*

tralfchute unb ihr DfftgierSeramen befteben fönnen.
Auf Sertangen fann jeboch ein Afpirant oon bie*

fer ©appeurfdmle biSpenftrt werben, hat aber bie*

fetbe nädjfteS Sabr gu bcfudjen unb wirb alSbann
erft in gwei Sahren, b. % Anno 1867 als Afpirant
[I. Klaffe bie Eentralfcbule mitmachen fönnen, wenn
biefelbe nädjfteS Sabr oor ber ©appeurfdjulc ober

gteichgeitig ftattftnben fottte.
«EBir laben nun bie Kantone, welche ©enieftabS*

Afpiranten I. Klaffe in bie «Pontonnier*Stefruten*
fcbute Srugg beorbert haben, ein, biefelben oou obt*

ger Serfügung gu üerftänbigen unb eoentuett in bie

am 23. 3«ti 1. 3- in Stjun -beginnenbe ©appeur*
fdjule gu fenfcftt.

lüCetrer Sorpoftenbienft.

(gortfefcung.)

Sft ber Srupp Araber gasreicher unb ift berfelbe

fchon oon weitem erfannt worben, fo oerfteeft ftdj
eine berfelben in atter ©title, fcie anbere beliebt ftd)

gum SPoftencljef unb melfcet waS beobadjtet worben.1)
$)er S°ftendjef fenbet bann einen Unterofftgier ober

Korporal mit einer genügenben Angabt Seute, um,
itt ber ©tettung felbft fcer ©djiffcwad&e, ftch in $in>\
terhatt gu legen, unb er läßt, wenn er eS für notbig
erachtet, feine fämmttchen Seute unterS ©ewetjr tre*
ten. «Die Serftärfung wirb itt größter ©title unb

mit oorftdjtiger Eite oon ber ©cbilbwacbe felbft, oon
fcer fte oertangt worfcen, auf ihren Soften geführt.

Stach einigen SJttnuten eigener Seobadjtung unb
Je nacb ber ihr üott ber gweiten ©djitbwadje gege*
benen AuSfunft, beurteilt nun ber Ebef ber Ser*
ftärfung, waS gu tbun fei. Stüden bie Araber oor,
fo erwartet er fte auf 20 ä 30 ©ebritte unb eine

oon ber Hälfte ober gwei «Dritteln feiner Seute ab-
gegebene ©atoe bringt fte in Unorbnung unb nöttjigt
fte beinahe immer gum Stüdguge.2) «Da bie Araber
bie ©fwobnljrit tjaben, üor ihrem Abguge atte ihre
SEBaffen abgufeuem, fo werfen fid) bie Seute auf ben

Saudj unb bleiben liegen, ober hinter einer «Dedung

gut fceftlirt bis bieß geuern üorüber ift. SJtan fann
auch, Dieß geuer unb baher ben Abgug fcer Araber
burd) eine einfache Sift befdjleunigen; man braucht

nur, wenn AtteS auf bem Sattche liegt, bie Kopf*
bebedung eines ©olbaten, ober irgenb einen anbern

ftchtbaren ©egenftanb auf ber ©pifce eines ©ewetjreS
in bie H&lje in heben.

©obalb bie Araber ihr geuer beenbigt haben, fo

feuert man auf fte bie noch übrigen ©cbüffe ab unb

') § 67 beS neuen SiegletnentS über ben ©idjerljeitßs
bienft.

3) S 61 ibem.

wenn ber Kampf nidjt ungleich Jtt werfcen fcroh't,

fo wirft man ftdj mit Dem Sajonneft auf fie, um
ihnen in ber Ueberrafdjung bie Sobten unb Ser*
wunbeten weggunehmen.

«Diefe Sewegung fott jebod) nur bann ausgeführt
werben, wenn bie Stacht bril genug ift, um feine

SerwedjSlung gugwtaffen, unb fott niemals weiter als
bis auf einige breißig ©ebritte ftch erftreden, ber

gewöhnlichen ©ränge einer foteben «EBaffeuthat.

Entbeden bie gwei ©chilbwachen eines -PoftenS Den

geinb gu fpät, atS Daß fcie eine fta) weg begeben

unb ben -Poftendjef benachrichtigen fonnte, fo fotten
fte geuer geben unb ftch fdjnefl, aber ohne irgenb
welchen Stuf gurüdgietjen. 0 Sbre gwei ©cbüffe unb
bie ©atoe ber Araber fotten genügen, um bie gelb*
.wache aufmerffam gu machen uub fte gu oerantaffaf
unterS ©ewebr gu treten.

ES wirb ben ©chilbwachen auSbrüdlia) empfohlen,
auf einen eingetnen SJtarofceur nur bann gu feuern,
wenn fte ftcher ftnfc fcenfelben ;gu tobten, fc. h' bei

ftnfterer Stadjt auS unmittelbarer Stäbe, 'ober bei bei-
lex Stacht auf 20 bis 30 ©ebritte.

-Der ©runb biefer Eonftgne ift ber, baß eS immer
gefährlich ift feine SPofition gu oerrattjeu unb ftd)

ohne guten ©runb beS in einem getabenen ©djüffe
liegenben SertljeibigungSmhtelS gu entblößen. Um
bie Seute angufpomen biefe wichtige Steget gu beob*

achten, ift eS ©itte, ihnen für fcen Seidjnam eineS

SJtarobeurS 15 bis 20 gr. als Prämie gu gahlen,

währenb man ben jenigen mit 15 Sage ©trafwadjc
bebrotjt unb häufig auch wirflieb beftraft, welcher

ohne SBirfung fehießt, fei eS, baß er auf gu große

N«Dtftang, fei eS baß er ohne ©runb gefchoffen hat.
SBenn eine ©djitbwadje auf einen eingetnen SJta*

robeur gefchoffen hat, labet fte fofort wieber, ohne

ftch gtt erheben unb unter fcem ©djüfce ihres Stotten*
fameraben. -Diefe gWri fotten ftcb nur bann auf ben

-Poften gu bem fte gehören, gurüdgietjen, wenn fte

oon einem gatjlreicben Srupp bebrotjt ftnb, ber auf
ihr geuern nicht Halt madjt; in biefem gatle gieben

fte ftch im Sauffdjritt unb inbem fie ftch büden, auf
bett Soften gurüd unb gwar auf bem fteberften unfc

fürgeften «Eßege; fte berichten bem -Poftendjef, waS

fte gefehen unb biefer ergreift bie geeigneten weitem

SJtaßregeln.2)

Auf ben erften ©d)uß ihrer oorgefchobenen ©cbflfc*

wachen treten bte gelbwachen itt atter ©title unterS

©ewebr. SJtan bedt oor altem auS ben burch ben

Stüdgug Der ©chilbwachen entblößten Stattm, bann

geht man üerftdjtig unfc in einer ©tärfe üor, bie

oorauSftdjttich genügenb ift, um Die beiben ©djitb*
wadjen wieber aufführen gu fönnen.3)

ES fott immer auSbrüdücb oerboten- werben bie

Stufe „gu ben -EBaffen" ober „Hülfe, Hülfe!" hören

gu laffen, fogar üott ©eite ber Serwunbeten, dber

wenn ftch bie ©chilbwachen gurüdgieljen. -Diefe fläg*
liehen Stufe werben befonberS beS StacbtS fehr weit

4) § 73 beS neuen StegtementS über ben ©idjerljehS-

bienft.

2) § 67 ibem.

3) § 61 ibem.
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ben, in die dießjährige Sappeurschule in Thun ein-.'

zuberufen> so daß dieselben nächstes Jahr die

Centralschule und ihr Offizierseramen bestehen können.

Auf Verlangen kann jedoch ein Aspirant von dieser

Sappeurschule dispensirt werden, hat aber
dieselbe nächstes Jahr zu besuchen und wird alsdann
erst in zwei Jahren, d. h. Anno 1867 als Aspirant
II. Klasse die Centralschule mitmachen können, wenn
dieselbe nächstes Jahr vor der Sappeurschule oder

gleichzeitig stattfinden sollte.

Wir laden nun die Kantone, welche Geniestabs-

Aspiranten I. Klasse in die Pontonnier-Rekrutenschule

Brugg beordert haben, ein, dieselben von obiger

Verfügung zu verständigen und eventuell in die

am 23. Juli l. I. in Thun beginnende Sappeurschule

zu senM.

Ueber Vorpöftendienft.

(Fortsetzung.)

Ist ber Trupp Araber zahlreicher und ist derselbe

schon von weitem erkannt worden, fo versteckt sich

eine derselben in aller Stille, die andere begiebt sich

zum Pvstenchef und meldet was beobachtet worden.')
Der Postenchef sendet dann einen Unterofsizier oder

Korporal mit einer genügenden Anzahl Leute, um,
in der Stellung selbst der Schild wache, sich in
Hinterhalt zu legen, und er läßt, wenn er cs für nöthig
erachtet, feine fämmtlchen Leute unters Gewehr
treten. Die Verstärkung wird in größter Stille und

mit vorsichtiger Eile von der Schildwache felbst, von
der sie verlangt worden, auf ihren Posten geführt.

Nach einigen Minuten eigener Beobachtung und
je nach der ihr von der zweiten Schildwache
gegebenen Auskunft, beurtheilt nun der Chef der

Verstärkung, was zu thun sei. Rücken die Araber vor,
so erwartet er sie auf 20 à 30 Schritte und eine

von der Hälfte oder zwei Dritteln feiner Leute

abgegebene Salve bringt sie in Unordnung und nöthigt
sie beinahe immer zum Rückzuges) Da die Arabcr
die Gewohnheit haben, vor ihrem Abzüge alle ihre

Waffen abzufeuern, so werfen sich die Leute auf den

Bauch und bleiben liegcn, oder hinter einer Deckung

gut defilirt bis dieß Feuern vorüber ist. Man kann

auch dieß Feuer und daher den Abzug der Araber
durch eine einfache List beschleunigen; man braucht

nur, wenn Alles auf dem Bauche liegt, die

Kopfbedeckung eines Soldaten, oder irgend einen andern

sichtbaren Gegenstand auf der Spitze eiues Gewehres
in die Höhe zu heben.

Sobald die Araber ihr Feuer beendigt haben, so

feuert man auf sie die noch übrigen Schüsse ab und

') 8 67 des neuen Reglements über den Sicherheits¬
dienst.

') § 61 idem.

wenn der Kampf nicht ungleich zu werden droht,
so wirft man sich mit dem Bajonnett auf sie, um
ihnen in der Ueberrafchung die Todten und
Verwundeten wegzunehmen.

Diese Bewegung soll jedoch nur dann ausgeführt
werden, weun die Nacht hell genug ift, um keine

Verwechslung zuzulassen, und soll niemals weiter als
bis auf einige dreißig Schritte sich erstrecken, der

gewöhnlichen Gränze einer solchen Waffenthat.
Entdecken die zwei Schildwachen eines Postens den

Feind zu spät, als daß die eine sich weg begeben

und den Postenchef benachrichtigen könnte, so sollen
sie Feuer geben und sich schnell, aber ohne irgend
welchen Ruf zurückziehen. ') Ihre zwei Schüsse und
die Salve der Araber sollen genügen, um die

Feldwache aufmerksam zu machen und sie zu veranlassen

unters Gewehr zu treteu.
Es wird den Schildwachen ausdrücklich empfohlen,

auf einen einzelnen Marodeur nur dann zu feuern,
wenn sie sicher sind denselben Hu tödten, d. h. bei

finsterer Nacht aus unmittelbarer Nähe,^oder bei Heller

Nacht auf 20 bis 30 Schritte.
Der Grund dieser Consigne ist der, daß es immer

gefährlich ist seine Position zu verratheu und sich

ohne guten Grund des in einem geladenen Schusse

liegenden Vertheidigungsmittels zu entblößen. Um
die Leute anzuspornen diese wichtige Regel zu beob-

achteu, ist es Sitte, ihnen für den Leichnam eines

Marodeurs 15 bis 20 Fr. als Prämie zu zahlen,

während man denjenigen mit 15 Tage Strafwachc
bedroht und häufig auch wirklick bestraft, welcher

ohne Wirkung schießt, sei es, daß er auf zu große

Distanz, sei es daß er ohne Grund geschossen hat.
Wenn eine Schildwache auf einen einzelnen

Marodeur geschossen hat, ladet sie fofort wieder, ohne

sich zu erheben und Unter dem Schutze ihres
Rottenkameraden. Diese zwei sollen sick nur dann auf den

Posten zu dem ste gehören, zurückziehen, wenn sie

von cinem zahlreichen Trupp bedroht sind, der auf
ihr Feuern nicht Halt macht; in diesem Falle ziehen

sie sich im Laufschritt und indem sie sich bücken, auf
den Posten zurück und zwar auf dem sichersten und

kürzesten Wege; sie berichten dem Postenchcf, was
sie gesehen und dieser ergreift die geeigneten weitet«

Maßregeln. 2)

Auf den ersten Schuß ihrer vorgefchobenen Schildwachen

treten die Feldwachen in aller Stille unters

Gewehr. Man deckt vor allem aus den durch den

Rückzug der Schildwachen entblößten Raum, dann

geht man vorsichtig und in einer Stärke vor, die

voraussichtlich genügend ist, um die beiden Schildwachen

wieder aufführen zu können.2)

Es soll immer ausdrücklich verboten werden die

Rufe „zu den Waffen" oder „Hülfe, Hülfe!" hören

zu lassen, fogar von Seite der Verwundeten, öder

wenn sich die Schildwachen zurückziehen. Diefe
kläglichen Rufe wcrden besonders des Nachts sehr weit

') § 73 des neuen Reglements über den Sicherheits¬

dienst.

2) § 67 idem.

2) § 61 idem.
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